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Gesetz 
vom 16. März 2011 

über die Abänderung des Strafvollzugsgesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich 
Meine Zustimmung:1 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Strafvollzugsgesetz (StVG) vom 20. September 2007, LGBl. 2007 
Nr. 295, in der geltenden Fassung, wird wie folgt abgeändert: 

Art. 6 Abs. 1 Bst. a Ziff. 3 

3. wichtige Familienangelegenheiten im Zusammenhang mit einem der 
in den Ziff. 1 und 2 angeführten Anlässe oder mit der Ehescheidung 
oder gerichtlichen Auflösung einer eingetragenen Partnerschaft eines 
Angehörigen zu ordnen; 

Art. 70 Abs. 2 

2) Ist ein Strafgefangener nicht imstande, seine Angehörigen davon zu 
verständigen, dass er lebensgefährlich krank oder verletzt ist, so hat diese 
Verständigung der Anstaltsleiter zu übernehmen. Zu verständigen ist die 
Person, die der Strafgefangene bezeichnet; hat der Strafgefangene aber 
keine bestimmte Person bezeichnet, so ist die jeweils nächste der im 

 
1 Bericht und Antrag sowie Stellungnahme der Regierung Nr. 139/2010 und 14/2011 
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Folgenden genannten Personen zu verständigen, deren Aufenthalt be-
kannt ist: der Ehegatte oder eingetragene Partner des Strafgefangenen, 
sein ältestes volljähriges Kind, sein Vater, seine Mutter oder der nächste 
seiner übrigen volljährigen Angehörigen (§ 72 des Strafgesetzbuches) von 
gleich nahen aber der älteste. Eine Person, die sich nicht im Inland auf-
hält, ist nur zu verständigen, wenn sich keine der überhaupt in Betracht 
kommenden Personen im Inland aufhält. Auf verständigen Wunsch des 
Strafgefangenen hat der Anstaltsleiter auch andere Personen zu benach-
richtigen. 

Art. 93 Sachüberschrift und Abs. 1 

Eheschliessung oder Eintragung einer Partnerschaft 

1) Wünscht ein Strafgefangener eine Ehe zu schliessen oder eine Part-
nerschaft eintragen zu lassen, so ist ihm hiezu unbeschadet der Bestim-
mungen der Art. 90 und 91 im Landesgefängnis Gelegenheit zu geben. 

Art. 125 Abs. 2 

2) Gegenstände, die die Strafgefangenen mitbringen, sind ihnen nach 
Massgabe der räumlichen Verhältnisse, insbesondere unter Bedachtnah-
me auf den Platzbedarf Mitgefangener, so weit zu belassen, als kein 
Missbrauch zu befürchten und die erforderliche Überwachung möglich 
ist. Erinnerungsstücke von persönlichem Wert und Gegenstände, die der 
Körperpflege dienen, soweit sie ungefährlich sind, Lichtbilder ihnen nahe 
stehender Personen, der Ehe- oder Partnerschaftsring, eine Armband- 
oder Taschenuhr, eigene Kleider nach Massgabe des Art. 36 Abs. 1 sowie 
Gegenstände zur Ausschmückung des Haftraums im Sinne des Art. 37 
Abs. 2 sind den Strafgefangenen jedenfalls zu belassen. Ebenso sind den 
Strafgefangenen die grundlegende Schrift sowie ein Andachtsbuch und 
Andachtsgegenstände ihres Glaubensbekenntnisses zu belassen. Die 
Überlassung von Nahrungs- und Genussmitteln ist nur in den in den 
Art. 26, 31, 35 und 82 bestimmten Fällen gestattet. 
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II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Gesetz vom 16. März 2011 
über die eingetragene Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare in Kraft. 

Die Regierung, nach Kenntnisnahme von dem Bericht über das Ergebnis 
der Volksabstimmung vom 17./19. Juni 2011, wonach sich ergibt: 

Zahl der Stimmberechtigten 18 840 
Zahl der abgegebenen Stimmen 13 976 
Annehmende sind 9 239 
Verwerfende sind 4 197 
Ungültige Stimmen 468 
Leere Stimmen 72 

beschliesst: 

die Referendumsvorlage betreffend das Gesetz vom 16. März 2011 über 
die Abänderung des Strafvollzugsgesetzes (Gesetzespaket "eingetragene 
Partnerschaft") wird als vom Volk angenommen erklärt. 

In Stellvertretung des Landesfürsten: 
gez. Alois 
Erbprinz 

gez. Dr. Klaus Tschütscher 
Fürstlicher Regierungschef 


